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Wahlbekanntmachung

1.   Am Sonntag, dem 13. März 2016, findet in Sachsen-Anhalt die Wahl 
zum Landtag von Sachsen-Anhalt statt. Die Wahl dauert von 08:00 
Uhr bis 18:00 Uhr.

2.   Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist in 23 allgemeine Wahlbezirke einge-
teilt. 

  In den Wahlbenachrichtigungen, die den wahlberechtigten Personen in 
der Zeit vom  07.02.2016 bis zum 21.02.2016 übersandt  worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die wahlbe-
rechtigten Personen zu wählen haben.

3.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
am Wahltag um 16:00 Uhr im Kreishaus 1, Karlsplatz 37 in 06406 Bern-
burg (Saale) zusammen. 

4.  Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur in 
dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen ist.

  Die wahlberechtigten Personen haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichti-
gung mitzubringen und ihren Personalausweis oder ein amtliches Doku-
ment  (etwa Reisepass oder Führerschein) bereitzuhalten. Sie haben sich 
auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede wahlberechtigte Person 

erhält am Wahltag im zuständigen Wahlraum einen amtlichen Stimmzet-
tel ausgehändigt. 

  Jede wahlberechtigte Person hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme.

  Der Stimmzettel enthält jeweils in der Reihenfolge der Wahlvorschlags-
nummern

 a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Be-
werber/innen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
der Partei, gegebenenfalls auch ihrer Kurzbezeichnung, bei Bewer-
ber/innen, die nicht für eine Partei auftreten, die Bezeichnung „Ein-
zelbewerber/in“ und rechts von dem Namen jeder Bewerberin/jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

 b)  für die Wahl nach Landeswahlvorschlägen in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, gegebenenfalls auch ihre Kurzbezeichnungen 
und jeweils die Namen der ersten drei Bewerber/innen der zugelas-
senen Landeswahlvorschläge und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung.

5.  Die wahlberechtigte Person gibt:
 5.1 die Erststimme in der Weise ab, 
   dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin/welchem Bewer-
ber sie gelten soll, und

 5.2 die Zweitstimme in der Weise, 
   dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch 

ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Landeswahlvorschlag sie gelten soll. 

   Der Stimmzettel muss von der wahlberechtigten Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Neben-
raum unbeobachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so 
in die Wahlurne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von Um-
stehenden nicht erkannt werden kann.

6.   Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung er-
folgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbe-
zirk sind öffentlich. Jeder hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäftes möglich ist. Während der Wahlzeit sind in und an 
dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar 
vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch 
Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten 
(§ 30 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt).

7.   Wahlberechtigte Personen, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises 

  oder
 b) durch Briefwahl 
 teilnehmen.
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde einen 

amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie ei-
nen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahl-
tag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden. Für die Briefwahl ist dem Wahlberechtigten 
ein Merkblatt nach dem Muster der Anlage 22 der Landeswahlordnung 
zur Verfügung zu stellen.

8.  Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 27 Abs. 2 des Wahlgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt). 

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 
a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Dienstsiegel Schönebeck (Elbe), 29.02.2016

Knoblauch          
Oberbürgermeister
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